Förderrichtlinie
des Fördervereins der Laborschule Dresden e.V.

Stand: 02. 03. 2026


1. Förderung
1.1	Die Förderung der Laborschule Dresden erfolgt auf der Grundlage des § 2 der Vereinssatzung. 

1.2	Projekt im Sinne dieser Richtlinie ist jedes Förderungsvorhaben.

2. Grundsätze und Verfahren 
2.1	Eine Förderung kann grundsätzlich nur für das laufende Geschäftsjahr beantragt werden. Sie ist beim Förderverein schriftlich gem. Formblatt nach Anlage 1 mit einem Ausgabenplan zu beantragen. Der Antrag muss auch Angaben darüber enthalten, ob und ggf. in welcher Höhe eine Förderung durch Dritte in Aussicht steht oder bereits zugesagt wurde. Es ist ein volljähriger Projektverantwortlicher mit Kontaktdaten zu benennen, der 
· die beantragte Maßnahme begleitet, 
· sich für die sachgerechte Verwendung der vom Förderverein ggf. zugewiesenen Mittel verantwortlich zeichnet, 
· mit dem Förderverein abrechnet und
· einen Schluss- bzw. Erfahrungsbericht erstellt.
Den Antragstellern wird ein Merkblatt über die sie betreffenden Regelungen dieser Richtlinie übergeben bzw. übersandt.

2.2	Für die Prüfung der Anträge ist unter dem Vorsitz die Geschäftsführung Projekte des Vorstandes (GP) der Förderbeirat des Vereins zuständig. Ihr obliegt auch die Begleitung der Maßnahme nach Nr. 5 dieser Richtlinie. 

2.3	Antragsberechtigt sind 
· Pädagog*innen der Laborschule 
· Eltern der Laborschule
· Schüler*innen der Laborschule
· der Schulträger
· Gremien gemäß der Laborschulverfassung. 
Die Anträge sind jeweils spätestens 2 Wochen vor der nächstfolgenden Förderbeiratssitzung an den Förderverein zu richten. Verspätete Anträge werden erst in der darauffolgenden Sitzung des Förderbeirates behandelt. Es ist auf einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf zwischen Antragstellung und Projektstart zu achten (s. a. Nr. 3.2)

2.4	Die GP prüft die Anträge und holt ggf. ergänzende Informationen ein. Über die Förderanträge wird in der Sitzung des Förderbeirats beraten. Gehen mehrere Anträge ein, ist je nach Gewichtigkeit und den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln eine Prioritätenliste zu erstellen. Der Antragsteller kann auf Einladung der GP bei der Behandlung seines Antrags zugegen sein. Die Anträge sind im Förderbeirat mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zu beschließen, bei Stimmengleichheit entscheidet die GP als Vorsitzende. Der Antragsteller nimmt an der Abstimmung über seinen Antrag nicht teil. Soweit die Schulleitung oder der Schulträger bei der Abstimmung einem Förderantrag nicht zustimmt (Vetorecht), ist er ohne einen Beschluss dem Vorstand vorzulegen.

2.5	Soweit einem Förderantrag nur unter Auflagen zugestimmt werden kann, sind diese in den Vorlagen an den Vorstand zu vermerken. Der Förderbeirat schlägt eine Frist vor, nach deren Beendigung nicht abgerufene Fördermittel an den Verein zurückfallen.

2.6	Steht bei einem Förderantrag eine Förderung oder ein Zuschuss Dritter in Aussicht, kann vorgeschlagen werden, die Zuwendung unter Vorbehalt einer Schlussabrechnung des Dritten zu gewähren. 

2.7	Der Vorstand entscheidet auf Grundlage der Vorschläge des Förderbeirats durch Beschluss über Einzelanträge bis 5000 €. Er kann die Projekte aus gewichtigen Gründen aufschieben oder zurückstellen. Bei Förderanträgen bis 100 € kann der Förderbeirat die Zuwendung auch ohne Beschluss des Vorstandes genehmigen. Dem Vorstand ist hierüber zu berichten. Einzelanträge ab 5000 € bedürfen der Entscheidung durch die Mitgliederversammlung des Fördervereins.

2.8	Der Vorstand kann bei besonderer Dringlichkeit im begründeten Ausnahmefall auch ohne Beteiligung des Förderbeirates für das laufende Geschäftsjahr Projekte bewilligen; soweit anwendbar, sind die vorgenannten Grundsätze sowie die nachfolgenden Regelungen (Nrn. 3 ff.) zu beachten. Die Begründung ist gemeinsam mit dem Beschluss zu dokumentieren. Der Förderbeirat ist von der GP darüber zu unterrichten.

2.9	Die Mitgliederversammlung des Vereins kann mit der Mehrheit ihrer anwesenden stimmberechtigten Mitglieder Projekte nach Nr. 2.1 initiieren und beschließen, soweit finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stehen. 

3. Förderfähigkeit von Antragstellern und Vorhaben
3.1 Förderungen kommen grundsätzlich nur in Betracht, wenn der Schulträger zur Durchführung der Maßnahme nicht verpflichtet ist, z.B. weil die Beschaffungen außerhalb eines Sollausstattungsplans liegt und er die Beschaffung ablehnt. 

3.2 Nicht förderfähig sind insbesondere
· Übernahme von Personalkosten für Angestellte des Omse e.V.,
· Zuschüsse zu Investitionen des Schulträgers in die Grundausstattung der Laborschule
· Förderleistungen, wenn für dasselbe Vorhaben vollständig aus anderen öffentlichen oder privaten Förderungen Mittel bereitgestellt werden können. Ist ein Eigenanteil zu erbringen oder eine Kofinanzierung vorgeschrieben, kann die Förderung durch den Verein erfolgen. 

Nicht förderfähig sind ferner Projekte,
· die erkennbar ihren Zweck nicht erreichen können,
· bei denen bereits vor Antragstellung mit der Realisierung begonnen wurde,
· bei denen Folgekosten für den Förderverein entstehen,
· die ein Risiko bei der Projektrealisierung erkennen lassen,
· bei unsicherer Kostenkalkulation.

3.3 Eine Bedürftigkeitsprüfung als Grundlage einer Förderung von Einzelpersonen erfolgt durch den Förderverein nicht.

3.4 Soweit der Förderbeirat eine Maßnahme nicht als förderungsfähig ansieht, hat ein Beschluss des Vorstands zur beantragten Förderung zu unterbleiben.

4. Fördermittel, Verwendung, Abrechnung, Rückgabe
4.1 	Die Förderung besteht im Regelfall aus der Geldzuwendung in einer Summe oder je nach Förderung auch in Teilbeiträgen je nach Fortschritt der Fördermaßnahme auf der Grundlage des bewilligten Förderantrags und Ausgabenplans. Es handelt sich jeweils um Höchstsummen. Soweit sie nicht vollständig verausgabt werden, werden sie nach Abrechnung der Kosten vom Verein einbehalten. Während der Projektrealisierung auftretende Mehrkosten sind vom Zuwendungsempfänger zu vertreten; eine Erstattung durch den Verein ist mit Ausnahme der Nr. 4.6 nicht möglich.

4.2 	Erforderliche Beschaffungen sind vom Zuwendungsempfänger in eigenem Namen durchzuführen und z.B. durch Zahlungsbelege, quittierte Rechnungen oder Empfangsbestätigungen nachzuweisen. Alle Belege sind zeitnah, spätestens jedoch bis zwei Monate nach Realisierung des Projektes, bei der Laborschule des Omse e.V. unter Angabe der Projektnummer einzureichen. Eine direkte Begleichung von Rechnungen durch den Förderverein ist nicht möglich. Der Förderverein überweist die Rechnungsbeträge nach inhaltlicher Prüfung an die Laborschule des Omse e.V. 

4.3 	Sachzuwendungen erfordern vor Übergabe der Sache eine Vereinbarung des Vereins mit dem Zuwendungsempfänger, dass er das Eigentum vollständig mit allen Rechtsfolgen und ohne Anspruch auf Gewährleistung oder Rückgabe übernimmt.

4.4	Bei Projekten, die mit schulfremdem Personal bestritten werden (z.B. Referenten), hat die Laborschule die entsprechenden Verträge und Vereinbarungen in eigener Verantwortung zu schließen und diese dem Förderverein bei der Abrechnung der Kosten nachzuweisen. Die Kostenerstattung erfolgt nur in der Höhe der vom Zuwendungsempfänger beantragten und vom Verein genehmigten Kosten; Nr. 4.1, letzter Satz, gilt entsprechend.

4.5 	Der Zuwendungsempfänger hat die Zuwendungen im genehmigten Umfang innerhalb von 12 Monaten nach Erhalt des Zuwendungsbescheides zu verwenden. Der Vorstand kann unter Anlegen eines strengen Maßstabes nur dann und ausnahmsweise überplanmäßige Ausgaben bewilligen, wenn diese nicht vom Zuwendungsempfänger zu vertreten sind und sie nicht durch Ausgabenkürzung an anderer Stelle oder durch Reduzierung des Umfangs des Förderprojekts aufgefangen werden können.

4.6 	Ergibt sich innerhalb der gewährten Zuwendung eine Ausgabenverschiebung oder eine zeitliche Verzögerung der Realisierung, ist dies vom Zuwendungsempfänger mit der Geschäftsführung Projekte (GP) des Vereins abzustimmen; ein Vorstandsbeschluss ist nicht erforderlich, soweit der Förderungszweck unverändert bleibt.

4.7 	Eine wirtschaftliche Betätigung des Vereins zur Erzielung von Einnahmen unterbleibt auch unter Fördergesichtspunkten.

5. Projektbegleitung und -abschluss
5.1 Bewilligte Projekte sind bis zum Abschluss des jeweils folgenden Geschäftsjahres abzuschließen. Anderenfalls erlischt die Förderzusage.

5.2 Bewilligte Förderungen sind, unbeschadet der Verantwortlichkeit des Projektverantwortlichen, im gebotenen Umfang durch die GP zu betreuen. Er/sie steht dem Zuwendungsempfänger als Ansprechpartner zur Verfügung und unterrichtet den Vorstand regelmäßig über den Fortgang der Dinge.

5.3 Nach Abschluss eines Projekts hat der Projektverantwortliche dem Verein, vertreten durch die GP, eine dezidierte Schlussabrechnung und einen Erfahrungsbericht vorzulegen, in dem darzustellen sind
· der Projektverlauf, 
· aufgetretene Schwierigkeiten und Probleme und deren Behebung bzw. Lösung und
· der Grad der Erreichung des angestrebten Förderzwecks.

5.4 Der Schlussbericht bildet die Grundlage für die Berichterstattung des Vorstandes gegenüber der Mitgliederversammlung bzw. für die Veröffentlichung auf der Vereinshomepage sowie im Jahrbuch der Laborschule. Übersandte Berichte und Fotos gehen in das Nutzungsrecht des Vereins über; die Urheber sind darauf hinzuweisen.

6. Rechtsanspruch auf Förderung
Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung oder Fortsetzung einer auslaufenden Förderung besteht nicht.

7. Übergangsregelung, Inkrafttreten 
7.1 Der Vorstand hat am 02. 03. 2026 die aktuelle Fassung der Richtlinien beschlossen. 
7.2 Förderanträge, die vor diesem Zeitpunkt gestellt worden sind, werden nach der Förderrichtlinie vom 03.04.2023 behandelt. 

